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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.03.1993

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1972 §28;

EStG 1972 §7 Abs1;

Rechtssatz

Ob ein Abgabep5ichtiger an der Fertigstellung eines Gebäudes durch den Entzug der Mittel infolge Besteuerung der

Mietzinsvorauszahlungen gehindert ist, ist für den Beginn der AfA nicht von Bedeutung.
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